
208 Miszellen

sunt predia ministrorum in diversa regione huius ecclesie. Auch diese ist topo­
graphisch falsch, da alle Orte in einer einzigen Gegend liegen und zudem 
meistens schon in den beiden vorangehenden Abschnitten vorkommen 4).

Als letzter Abschnitt gehört hierher noch auf Blatt 172b der circuitus nemoris, 
nämlich des Banzer Forstes 5), wie sich aus den ebenfalls meist schon in den 
vorausgehenden Inventaren genannten Ortsnamen ergibt, wobei der Ausdruck 
circuitus (im Gegensatz zu dem bei Eberhard sonst gebräuchlichen terminatio) 
und die künstliche Grenzziehung mit Hilfe einer laha an die gerade aus dem 
Grabfeld und aus Hessen bekannten Bifänge auf Königsland erinnert 6).

In räumlicher Hinsicht gehören die vier Abschnitte mit Ausnahme der Inter­
polation über das Abtsgut zusammen 7), offenbar aber auch in sachlicher. Der 
Banzer Forst heißt nämlich um 1071 joresta ad Banza pertinens 8), 1195 aber 
nemus Lovecilowe 9). Demnach ist die erwähnte curia in Lützelau mit ihrem 
ausführlicher beschriebenen Zubehör ein Vorort dieses Forstes, zumal hier auch 
ein silve custos sitzt. Aber auch Zeikhorn mit seinem custos nemorum gehört 
nach der Grenzbeschreibung (c. 12) zum Banzforst. Dort werden noch Schney 
und Kosten genannt, deren Zeidelhufen (c. 9) gleichfalls zum Forst gehören 
müssen. Man darf somit die beiden ersten Abschnitte (c. 9. 10) und den letzten 
(c. 12) als zusammengehörig ansehen, ebenso aber auch noch den dritten (c. 11) 
mit seinen weitgehend gleichen Ortsnamen. Alle vier Abschnitte lassen sich eher 
als karolingische Brevia (nach Art des Hersfelder Breviarium St. Lulli) 10) denn 
als Urbar ansprechen, zumal von Erträgen ja nur in Lützelau ausnahmsweise 
die Rede ist. Besser noch wird das Ganze aber als die Beschreibung eines „doma­
nialen“ Bezirkes 11) mit Forst, grundherrlichen Rechten, aber auch einer noch zu 
klärenden Herrschaft über freie Bauern, bezeichnet.

Offenbar aus siedlungsgeschichtlichen, vielleicht aber auch aus den soeben 
dargetanen Erwägungen heraus hat J. A. Genssler schon 1803 alle vier 
Abschnitte als karolingisch bezeichnet 12). K. Roth brachte sie dage­
gen mit der Schenkung der Gräfin Alberade an Fulda (1058) in Verbindung 13).
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